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Ausgangslage 

 engerer steuerlicher Freiraum, international orientierte 

Schweizer und Zuger Unternehmen stark betroffen 

 Zug ist bedeutender Wirtschaftsstandort mit hohen 

Steuererträgen von Unternehmen; vor allem rund 1'800 

«gemischte Gesellschaften» sehr bedeutend 

 Arbeit für tausende zumeist hochqualifizierte Beschäftigte  

 hohe Steuererträge von Unternehmen und Beschäftigten 
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Zuger Steuererträge Kanton, Gemeinden, Bund total 

 

 

Total 

 CHF 2'541 Mio. 
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Grafik: Steuerverwaltung Zug, Steuererträge 2015  

Bundes-, Kantons- und Gemeindesteuern in Mio. CHF 



Grafik: Kantonssteuern und 17%-iger Kantonsanteil DBST  

in MCHF p.a. (mehrjähriger Schnitt für Steuerjahre 2011-13)  

Kantonssteuern und Kantonsanteil DBST Kanton Zug 
(total 864 Mio. CHF) 
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Änderungen USR III, kantonaler Freiraum 

Steuerlich 

Wegfall privilegierte Steuerstatus Begrenzungsregel für Ermässigungen 

Einheitlicher Gewinnsteuersatz Step-up altrechtlich und Sondersteuer 

Wegfall Finance Branch-Praxis Kapitalsteuer mit neuen Abstufungen 

Wegfall Principal-Praxis Dividendenbesteuerung mind. 60 % 

Patentbox Kantonsanteil an direkter Bundessteuer 

Forschung & Entwicklung/Inputförderung 

zinsbereinigte Gewinnsteuer (NID) 

NFA 

Wegfall Beta-Faktoren NFA-Abbildung step-up/Sondersteuer 

Tieferen Gewichtung JP (Zeta ordentlich) Indirekte NFA-Beteiligung Gemeinden 

Zeta Patentbox 

(grün = mit kantonalem Freiraum) 
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Gedanken zur Umsetzung in Zug 

 auch in Zukunft attraktive steuerliche Rahmenbedingungen 

für Unternehmen (und Privatpersonen) 

 auf Finanzlage von Kanton und Gemeinden ist zu achten 

 keine Umlagerung Steuerlast von Unternehmen auf 

Privatpersonen 

 Fokus auf Umbau des Unternehmenssteuerrechts, keine 

Steuersenkungsvorlage 

 Umbau soll in etwa aufkommensneutral erfolgen, inkl. 

Kantonsanteil Bundessteuern und NFA-Folgen  
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Eckwerte für Umsetzung in Zug 

 neue einheitliche Gewinnsteuer von 12%, bisher 8-11% für 

Statusgesellschaften und 14,6% für übrige Unternehmen 

 voraussichtlich breite wirtschaftsfreundliche Nutzung des 

kantonalen Spielraums bei USR III, etwa durch: 

 Patentbox mit 90% Entlastung 

 Förderung von F&E mit 150% Abzug 

 zinsbereinigte Gewinnsteuer 

 Umbau Kapitalsteuer mit Abstufungen u.a. für 

Beteiligungen und Konzerndarlehen 

Seite 9 



Finanzielle Auswirkungen 

 im Moment noch schwer abschätzbar, viele 

Unsicherheitsfaktoren bei Steuern und NFA 

 Effekte teils stark verzögert, v.a. NFA 

 höherer Kantonsanteil an direkter Bundessteuer federt 

steuerlichen Umbau inkl. NFA ab 

 Umbau wohl aufkommensneutral machbar, ohne 

Umlagerung der Steuerlast auf Privatpersonen 

 Gemeinden: Zug und Baar eher höhere Steuererträge, 

übrige Gemeinden kaum betroffen oder moderat tiefer 
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Zeitplan Umsetzung USR III in Zug 

~ 2016 

In-

kraft- 

set-

zung 

Vernehm- 

lassungs- 

verfahren 

Ausarbeitung 

Bericht  u. Antrag 

(Botschaft) 

Beratungen 

Parlament 

Refe- 

rendums- 

frist 

evtl. 

Refe- 

rendum 

vorberatende Kommission, 

Stawiko, KR-Plenum 

Volksabstimmung 

Nov. 2018 

Genehmigung 

Botschaft durch 

RR 

2. Lesung 

im KR 

Ablauf 

Referendums- 

frist 

In Kraft 

treten des 

Gesetzes 

~2017 ~2018 ~2019 - 2020 

(60 Tage) 

Vorarbeiten  

Finanzdirektion 

2. Weichenstellung  

durch RR 

Aus- 

sprache- 

papier / 

Vernehm- 

lassungs- 

vorlage 

 

 

 

Aktueller Stand 

1. Weichenstellung  

durch RR 
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Verhältnis USR III und Finanzen 2019 

 Entwicklung 2019 ff. der Steuererträge abzüglich 

Mehraufwand NFA unsicher 

 Berücksichtigung Ertragsentwicklung in Finanzen 2019, 

wenn Informationen gesichert 

 derzeit kein Anlass, Ausgangslage und Ziele von Finanzen 

2019 zu korrigieren 
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Fazit, Ausblick 

 auch künftig attraktive steuerliche 

Rahmenbedingungen für 

Unternehmen und Private in Zug 

 sowohl nach nationalen wie 

internationalen Massstäben 

 von USR III profitiert ganze 

Bevölkerung, sie stärkt 

Wirtschaftsstandort und sichert 

Arbeitsplätze und Wohlstand 
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Fazit, Ausblick 

 KMU profitieren von tieferen Gewinnsteuern und evtl. 

Patentbox, F&E-Förderung usw. 

 Statusgesellschaften profitieren von Planungssicherheit 

und internationaler Akzeptanz der Schweizer Steuerregeln; 

ist moderate Mehrbelastung wert 

 Zuger Regierungsrat steht mit Überzeugung hinter USR III 

und empfiehlt im Falle eines Referendums ein Ja zur USR III 
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Fragen? 


